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Lübeck, August 2023 

Mumps 

Erreger Mumps ist eine ansteckende Virus-Erkrankung. Dieses Virus kommt 

nur beim Menschen vor und ist weltweit verbreitet. Mumps kann 

ganzjährig in jedem Lebensalter auftreten. 

Übertragung Mumpsviren werden von Mensch zu Mensch übertragen. Beim 

Husten, Niesen oder Sprechen können sich die Erreger in kleinen 

Tröpfchen und Aerosolen über die Luft verbreiten. 

Impfung Die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut empfiehlt 

einen Impfschutz gegen Mumps. Ausführliche und aktuelle 

Informationen sind unter www.rki.de/stiko abrufbar. 

 

Meldepflicht Es besteht eine gesetzliche Meldepflicht. 

 

Krankheitsbild Die Erkrankung kann sich durch grippeähnliche Krankheitszeichen wie 

Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen sowie 

Fieber ankündigen. Typisches Zeichen ist eine schmerzhafte, 

entzündliche Schwellung der Ohrspeicheldrüsen, die ein- oder 

beidseitig auftreten kann. Die Schwellung dauert etwa 3 bis 8 Tage.  

Komplikationen Als Komplikationen können Hirnhautentzündungen, bleibende 

Hörschäden oder Taubheit, Hodenentzündung mit möglicher 

Zeugungsunfähigkeit, Entzündung der Brustdrüsen und Eierstöcke 

sowie eine Bauchspeicheldrüsenentzündung auftreten. 

Therapie Es können nur die Krankheitszeichen wie Fieber oder Schmerzen 

gemildert werden.   

Ansteckungsfähigkeit Ansteckungsgefahr besteht eine Woche vor bis neun Tage nach Beginn 

der Ohrspeicheldrüsenschwellung. Auch, wenn keine oder milde 

Krankheitszeichen auftreten, sind Betroffene ansteckend. 

 

 

 

http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html
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Umgang mit Erkrankten und Kontaktpersonen (Hygienerichtlinien, Beispiele) 

 

Erkrankte sollen zu Hause bleiben und Kontakte zu ungeimpften 

Personen vermeiden.  

 

Einschränkungen in Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 IfSG (u.a. Kindergärten und 

Schulen) 

 Erkrankte (bis 5 Tage nach Beginn der Schwellung) und ungeimpfte 

Kontaktpersonen (für 18 Tage) dürfen Gemeinschaftseinrichtungen 

nicht betreten. 

 

Einschränkung der Berufsausübung  

 

 Erkrankte und ungeimpfte Kontaktpersonen dürfen nicht bzw. nur in 

Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in Risikobereichen arbeiten.  

 

Kontaktieren Sie uns direkt! 
 

Gesundheitsamt Lübeck 

Allgemeiner Infektionsschutz 

Sophienstraße 2-8 

23560 Lübeck 

Telefon: (0451) 122 – 5369 

E-Mail:  infektionsschutz@luebeck.de  
 

Servicezeiten 

Mo 8:00 – 14:00 Uhr 

Di 8:00 – 14:00 Uhr 

Mi 8:00 – 12:00 Uhr 

Do 8:00 – 18:00 Uhr 

Fr 8:00 – 12:00 Uhr 
 

Hier finden Sie weitergehende Informationen: 
 

Bzga.de    infektionsschutz.de      luebeck.de/gesundheitsamt 

                         
 

 

 

 

Dieses Merkblatt kann nur einige Hinweise geben und ein persönliches Gespräch nicht ersetzen.  
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